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Der Economist .
DieHandelspolitischeZentralstelleüberden

Ausgleich .
Wien ,29 .Mai.

DieHandelspolitischeZentralstelle beschäftigtesichin
der am24 .d .unter demVorsitze des Vizepräsidentender
Wiener Handels =und Gewerbekammer ,HerrnRudolf
Kitschelt ,abgehaltenen Vollversammlung mit der

Regelungunseres künftigen wirtschaft¬
lichen Verhältnisses zu Ungarn .Auf Grund
eines eingehenden Berichtes des Ersten Sekretärs der
Wiener Handels =und Gewerbekammer ,Regierungsrat
Dr .v .Tayenthal ,wurden über Antrag des
Präsidialausschussesfol endeGrundsätzebeschlossen :

I .Die durch den Krieg geschaffene Lage fordert ,daß
ohne Verzug über die Hauptpunkte des zukünftigen wirt¬
schaftspolitischen Verhältnisses der beiden Staaten eine
Einigung insoweit erfolgt ,als die Handlungsfähigkeit der
Monarchte bei Verhandlungen handels =undwirtschafts¬
politischer Naturmit dritten Staaten davonabhängigist .
DenInteressen der Monarchiewürdediese Einigungam

meisten Rechnung tragen ,wenn durch sie dauernd fest¬
gelegt würde ,daß deren beide Staaten eineinheit¬riches Wirtschaftsgebiet darstellen und daßdie
handelspolitischen Angelegenheiten gemeinsame Angelegen¬
heiten Oesterreichs und der Länder der ungarischenKrone
ind ,deren Vertretung nach außen demgemeinsamen
Ministerdes Aeußernzusteht unddie gemeinjamzuver¬
waltensind .

Jedenfalls aber müßtemit Rücksichtaufden
angeführtenZweckfestgelegtwerden ,daßdiebeiden
Staaten der Monarchie für einen zwanzig =bis
dreißigjährigen Zeitraum ein Zoll =und
Wirtschaftsgebiet bilden .Diese Forderung ergibt
sich aus den ungünstigen Erfahrungen mit denbisherigen ,
eine ständige Erschütterung der Monarchie bewirkenden
kurzfristigen Ausgleichsperioden ,aber namentlich auchaus
dem Umstande ,daß der künftige Ausgleich erst amEnde
einer längeren Uebergangsperiode nach dem Kriegevoll
wirksam werden kann .Die angeführten zwingenden
Gründe für eine langfristige Regelung ihrer Beziehungen
gelten für beide Staaten der Monarchie in gleichemMaße
und darf daher für die Langfristigkeit desAusgleiches
kein besonderes Opfer gebracht werden wieauch
ür das Zustandekommen eines neuen Ausgleiches über¬

haupt keinerlei Lebensinteressen Oesterreichs oderder
österreichischen Volkswirtschaft auf das Spiel gesetzt werden

dürfen .DerkünftigeAusgleichsvertragsoll keinenfrüheren
Endtermin erhalten als die Wirtschaftsverträge
mit dem Auslande .In ihm soll eine Vorschrift über den
rechtzeitigen Beginn künftiger Vertraasverhandlungen
Aufnahmefinden ,durch welcheder AbschlußdieserVer¬
handlungenin einementsprechendenZeitpunktevorseinemAblaufherbeigeführtwird .

II .ImkünftigenAusgleichsvertragemitUngarnmuß
nachdrücklichst die Berücksichtigung folgenderForderungen

verlangt werden :
A .Hinsichtlich des Zwischenverkehres .

Der Ausgleichsvertrag soll klar zumAusdrucke
bringen ,daß innerhalb gemeinsamerZollgtenzeneinein¬
heitlichesWirtschaftsgebietbesteht .AlsHauptmerkmaleines
olchen hat die grundsätzliche Freiheit des
Zwischenverkehres Anerkennungzu finden ,durch
welche alle nicht schon in der vor dem Kriege geltenden
GesetzgebungbegrundetenKontingentierungensowiealle
sonstigendiesenVerkehrtreffendenBeschränkungenzoll¬ ,
verkehrs =und skeuertechnischer Art ausgeschlossenwerden .
Soweitfür bestimmteFälle dennochBeschränkungender
genanntenArt in Aussicht genommenwerden ,sindsie
an das Einvernehmen der beiden Staaten zu binden .

B .Hinsichtlich der Zoll =undHandelspolitik .
1 .ImAusgleichsvertragist die Verpflichtungzu

einer Revision des Tarifschemasfestzulegen
zwecks Herstellung eines einheitlichen Tarisschemas im
alle eines Wirtschaftsbündnisses mit demDeutschen
Reiche .2 .DerautonomeZolltarif ist einerRevision

zu unterziehen ,welche durch Erleichterung der Lebens¬

mittel =und Rohstoffeinfuhr sowiedurch dieHerabsetzung
einer ReihevonHalbfabrikatenzölleneineVerbesserung
der Produktionsbedingungenunserer Industrie undda¬
mit ihrer Konkurrenzfähigkeitauf demWeltmarktherbei¬
führt ;weiters einzelnenwichtigen ,heute unzureichendge¬
chutzten Industrien gegenüber einer verstärkten Welt¬

konkurrenz einen richtiger bemessenenZollschutz gewährt ;
endlich den autonomenTarif zu einem geeignetenVer¬

teidigungs =und Verhandlungsinstrument ausbildet .
3 .Das zur Aufrechterhaltung eines angemessenen

Zollschutzes unnötige SystemderMinimalzölle
ür Getreide ist als unbillig und einer ersprießlichen

Handelspolitik hinderlich fallen zulassen .
4 .Die veterinärpolizeilichen Abmachun¬

gen sind in dem Sinne abzuändern ,daß die Ein¬
uhr von Vieh aus dem Auslande grund¬

ätzlich ohne Beschränkung auf irgend¬
welche Kontingente zugelassen wird und
nur unter ganz bestimmten ,in beiden Staaten der Mon¬
archie übereinstimmend festgelegten Voraussetzungen eine
fallweise Ausschließung aus veterinärpolizeilichen Rück¬
sichten erfolgen darf .Die Einfuhr von Fleisch ist
unbeschränkt und ohne jedwede veterinärpolizeiliche Be¬
hinderung zuzulassen .Geheimverträge auf diesemGebiete
sind als unzulässig zu betrachten .o

5 .Der Veredlungsverkehr mitindustriellen
Rohstoffen und Halbfabrikaten ist derart auszugestalten ,
daß nicht für alle Fälle am Identitätsnachweis fest¬
gehalten ,sondern durch ein jede ungerechtfertigte Aus¬
nützung verhütendes Einfuhrscheinverfahren die Kon¬
kurrenzfähigkeit der Industrie auf dem Weltmarkteer¬

6 .Die Wiedereinführung des Mahlverkehres
durch ein entsprechendes Einfuhrscheinverfahren
dürfte nur unter Formen und Kautelen erfolgen ,„ welche
jeden Mißbrauch ausschließen und die berechtigten Inter¬
essen der österreichischen gegenüber der ungarischen Mühlen¬
industrie sichern .Sie wird an die Erfüllung der injedem

Falle aufzustellenden Forderung zu knüpfen sein ,daß die

Frachtgleichheitfür MehlundGetreidebeseitigtwird .
7 .Die Zoll =und Handelskonferenz soll

eine Ausgestaltung zu einem aktionsfähigen Organder
gemeinsamenZoll =und Handelspolitik erfahren ,wobeidie
vereits in der gegenwärtigen Gesetzgebung vorgesehene

Heranziehungvon Vertretern der Handels =undGewerbe¬
kammernund Fachkörperschaftenzu dieser Konferenztat¬
sächlich zu erfolgen habenwird .

C .Auf demGebiete deeVerkehrspolitik .
1 .Esist daraufzudringen ,daßUngarnehestens

seinerimletztenAusgleichübernommenenVerpflichtung
zur Herstellung der Verbindung mit Dall¬
matiennachkommt.Gleichzeitigwirdaber unterVer¬

meidung einer prohibitiven Tarifbildung auf demkroati¬
schen Durchlaufe vorzusorgen sein ,daß die ungarischen
Staatsbahnen auf dieser Linie von denkrainisch =kroatischen
Uebergangspunkten bis zu demdalmatinisch - kroatischen

Uebergangspunkt höchstens das für ihre Hauptbahnen
zültigeallgemeineBaremeihres jeweiligenLokaltarifes

berechnenwerden .2 .DerAusbaudesbosnisch=herzegowini¬
chen Eisenbahnnetzes mußin einer auchdie
österreichischen Interessen voll berücksichtigenden Weiseer¬
folgen ,und sind die neuen Verbindungslinien mitDal¬
natien(Steinbeisbahnen)in dashinsichtlichderbos¬
nischen Tarife bestehende Uebereinkommeneinzubeziehen .

3 .Die durch die gegenwärtigenVerhältnissegewähr¬
leistete grundsätzliche Beteiligung der österreichi¬

chen Staatsbahnen an der Regelung des
Durchzugsverkehres zwischen Deutschland ,
Ungarnunddemferneren Ostenist auchin Zukunftzu
wahren .( AnnabergerAnschluß . )4 .DiekonzessionsmäßigzulässigeVerstaat¬lichung der Kaschau =OderbergerEisen¬
bahn ist ehestensdurchzuführen .

5 .Ander Einheit desEisenbahnbetriebs¬
reglements und an der BindungvonAbänderungen
desselben an das wechselseitige Einvernehmen beider

Staaten wird auch in Zukunft festzuhalten sein .Esist
Gewicht darauf zu legen ,daß ein gleichmäßiges Vorgehen
bei der Abfertigung österreichischer Waren in Ungarnim
Sinne der Bestimmungen des Betriebsreglements ( §67/5 )
für alle Fällesichergestelltwird.

6 .Die Einheitlichkeit der Grundlagen des Eisen¬bahntarifwesens( derGüterklassifikationundder
Tarifbestimmungen )ist weiter auszubauen .Hiebei ist

jedenfalls eine angemesseneUnterscheidungzwischenMehl
und Getreideherbeizuführen .

7 .Der Grundsatz der Parität für gleichgerichtete
TransporteaufgleicherStreckewirdauchinZukunft
aufrechtzuerhalten ,aber durch Einbeziehung der Grenz¬
übergangspunktein die jeweiligen Export =undAusnahme¬
tarife auchentsprechendnutzbar zu machenundinden
zukünftigen Ausgleichsvertrag ausdrücklich aufzu¬
nehmensein .

8 .DieziffermäßigeBindungbestehenderTarife
ür die Dauer des Ausgleichsvertrages ist abzulehnen ,So¬

fern für Transporte ausländischer Güter gewährte Be¬
günstigungen auch Ungarn zur Verfügung gestellt werden ,
ollen dadurch österreichische Verfrächter auf unseren
Bahnenauchnicht verhältnismäßigungünstigerbehandelt
werden als die ungarischen .

9 .Im Interesse des Exports sind die denParallel¬
verkehr zur Donau betreffenden Vereinbarungen der
Staatsbahnen hinsichtlich der an ihren Vorteilen teil¬
nehmenden Industriezweige und = gebiete zuerweitern .
Sofern auch weiterhin die Schiffsfrachten die
Grundlageder im Eisenbahnverkehrezu gewährendenBe¬
günstigungen bilden sollen ,wird das volkswirtschaftliche
Interesse durch entsprechende Einflußnahme auf die

Tarifbildung der Schiffahrtsgesellschaften zu wahrensein ,
10 .Zum Zwecke einheitlicher Verhandlungen mit aus¬

ländischen Bahnen ist zwischen den österreichischen undun¬
garischen Bahnen eine Tarifgemeinschaft nach
deutschem Muster zubilden .

11 .Der Personenverkehr ist so zu regeln ,
daßderVerkehrüberdie verschiedenenösterreichischen
Strecken nach und von den Reichslanden und demOrient
keinerlei ErschwerungenundVerzögerungenbegegnetund

in keiner Beziehungungünstigerals der über Ungarnge¬
staltet wird .

12 .Dem Schiffsverkehr auf der Donau
ollen beide Staaten der Monarchie wechselseitig die mög¬

lichste Förderungzuteil werdenlassen ,indemsie sichauf
einheitliches Vorgehen bei den bevorstehenden inter¬
nationalen Verhandlungeneinigen ,die natürlichen ,recht¬
lichen und wirtschaftlichen Hindernisse undErschwerungen ,

die diesemVerkehrbisher entgegenstandenoderkünstlich
beveitetwurden ,beseitigenunddie beiderseitigenSchiffs¬
unternehmungen vollständig gleich behandeln .

13 .Durch Ausübung des den Regierungen zu¬
tehenden Einflusses auf die Schiffahrtsgesell¬
chaften sind diese zur möglichstenwechselseitigenUnter¬

stützung mit ihren Betriebsmitteln ,Einrichtungen und
Personal ,zu einer entsprechenden Verkehrsteilung undzur
Schaffung eines einheitlichen Betriebsreglements zuver¬
anlassen .Insbesondere aber wird dahin zu wirkensein ,
daß von österreichischen Verfrächtern nicht höhereFrachten
für In =und Auslandsstationen verlangt werdenals von
ausländischenbei Transportenüberösterreichisch=ungarische

Strecken .
14 .Bei Benützungder natürlichen undkünstlichen

Wasserstraßenimallgemeinenwieauchhinsichtlichder
ErwerbungundBenützungaller damitverbundenenbe¬
sonderenAnlagen( Ladeplätzeunddergleichen )sowiehin¬

sichtlich der hiefür eingehobenen Abgaben und
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bühren ,endlich hinsichtlich etwaiger staatlich festgesetzter die aus Anlaß des Krieges getroffenen Maßnahmeneine

ständiggleichzustellensein .
fahrtsverkehr wird anzustreben sein ,daß auf die die wirtschaftlichen Maßnahmen geschehen ,durch welche für

kehren sowie im Verkehr mit Amerika Bedacht genommender Rohstoffversorgung ,der Ausnützung deszur
wird .InsoweiteinzelneDiensteder ungarischenSchiffahrtVerfügungstehendenSchiffsraumesundderBe¬

ReservierungdesnötigenLaderaumeszugunstenderöster =ggenüberUngarnimVerhältniszuderZeitvordemreichischen Verfrächter sicherzustellen und auch durch wirk¬Kzu treffen sein .
sameUeberwachungsmaßnahmenzu gewährleistensein .
die einheitlicheKodifizierungdesPrivatseerechtes
sowieeinerSeemannsordnungundüberdiegleichmäßige
AusübungderHafenpolizei .

nach übereinstimmenden Grundsätzen geregelt wird .
D .In gewerblichenundHandelsangelegenheiten.

reisendenichtals GewerbebetriebimUmherziehenaufzu¬ndichergeschädigtwerdenkönnte .Diefassensei .
2 .Die Autonomiein der Behandlung derWander¬

gewerbeistbeizubehalten,jedochfestzustellen,daßauchFragenderWienerHandels=undGewerbekammerhatin
völliggleichgestelltsind.

Regelhinreicht ,umdenSchutzdafürauchin UngarnzuRücksichtenderKriegswirtschaftunerläßlichist ,empfiehltsich
erlangen ,ist aufrechtzuerhalten .

Gebrauch der ungarischen Sprache oder sonstiger ungari¬ 2 .Eine Aenderung oder Ergänzung der

derWareansichnichtals unlautererWettbewerban¬lichenGesetzbuchesüberdie Aufschiebung,beziehungsweiseAuf¬
zusehenist .
frage in der österreichischen undungarischenWein¬
gesetzgebungist dringendgeboten .DieZuckerungndena )UnterUnmöglichkeitderLeistungist nichtnurdiedes Weinessoll zulässigerklärt werden :BeiNatur¬t ,sondernauchdieUnverhältnismäßigkeit

Zuckerungsoll entscheidenddie Verkaufsfähigkeit des Pro¬ ,welchesgegenüberdemInteresse desanderen
durcheine entsprechendebehördlicheFestsetzungderzu¬
lässigenZuckermengeundder Zuckerungsmodalitätenzu

verbürgen .
gleich vorgesehenen Ausgleichung der Gesetzgebung die Erfüllung angesehen ;d )die Feststellung des Bestehensoder

überdenBörsenverkehrin Landes =NichtbestehenseinesRechtesauseinemvorBeginndesKriegesprodukten zubestehen .

mäßigeRegelungder Lieferungen für das Die vorstehenden Grundsätzesind auch auf die vor demKriege
Heerunddie MarineAufnahmefinden .In dieserist chlossenenLohnverträgeübergewerblicheArbeiten( Artikel272,die quotenmäßigeBeteiligungOesterreichsan der Gesamt =31 H .G . . )anzuwenden.
heit aller Lieferungen ,alsoderindustriell =gewerblichenund

ein etwa ausfallender Anteil landwirtschaftlicher Lieferungen
derindustriellenQuotezuzurechnen.FallsdieseForderung
nicht verwirklicht wird ,sind Kompensationenfüraus¬
fallendeLieferungenindustriell =gewerblicherArtikelgrund¬

EigenregiebetriebengezahltenArbeitslöhneindieindustriell¬MMorgenbesser ,Uj=Bela,1000K.ImWegederSammel¬gewerblicheQuotedesbetreffendenStaatessollausdrücklichstelledesBürgermeistersFränkelinUstrzyki:Aktiengesellschaftausgeschlossenwerden .Ueberdie VergebungvonMilitär =Meralölindustrievorm .DavidFanto& .Comp. ,Wien,lieferungenanausländischeUnternehmungensindbesondere100. 000. ,BürgerderStadtUstrzykiundUmgebung
Bestimmungenzuerlassen.DieKontrollbefugnissederöster=30.000K.(GesamtzeichnungbeiderSammelstelledesBürger¬
reichischenRegierungsindauszugestaltenundist hiebeiauchmistersFränkelbisher300. 000. ) .einefachlicheMitwirkungderHandelskammernvorzusehen.E )Hinsichtlich der staatsfinanziellen Fragen .

1 .AnderimGrundgesetzedesJahres1867fest -HubertBayer),297. 000. ,„Dr.j . . “260. 000. ,Ersatz¬gesetzten prinzipiellen Bindung der Gesetzgebung über die hataillon des k .k .Landwehrinfanterteregiments Nr .21 ,Brünn

indirektenAbgabenangleichartige,zwischen(OberleutnantAntonStorfa ) ,250. 000. ,ReservespitalNr .1,beiden Staaten zu vereinbarende Grundsätze soll nicht Neue Deutsche Technik ( KommandantRegimentsarzt Dr .Hiero

gerütteltwerdenundsolldieGleichartigkeitderGesetzgebungStössel),198. 000. ,MoritzBellak&Bruder,Proßnitz,überdiebereitsheutederindirektenBesteuerungunter¬100 . 000. ,Kriegsspital,Brünn ,Asperngasse( k .u .k .Ober¬worfenen Artikel keine weitere Einbuße erleiden ,als
bisher erfahren hat .Insbesondere soll eine Unterwerfung 000 K .( zusammen mit früheren Zeichnungen 650 . 000. ) ,
der Derivate der gegenwärtigenVerzehrungssteuerartiket Brod &Frankl ,50 . 000 . ,BeamtenschaftundArbeiter

unterdiefürletzteregeltendenVorschriftennichtstattfinden.derKonservenfabrikderAnglo=OesterreichischenBankinIsolam,2 .Esistklarzustellen,daßdieAufteilungderderzeitLinz,47. 800K.Kriegskosten und AufwendungenzurBehebung
der Kriegsschäden ,namentlich zurWiederher¬
stellung der verwüsteten Gebiete ,nachdem
für sie als KostengemeinsamerAngelegenheitenheute
geltenden Quotenverhältnisse erfolgen muß .österreichischen Staatsbahnen . ]DieEinnahmen

LeistungsfähigkeitUngarnsisteineErhöhungdergeteiltwordenistbeiAusschaltungderErgebnisseimBereicheungarischen Quote und eine entsprechende Herab¬chen Staatsbahndirektion ,deren Verkehr durchdie
setzungderösterreichischenzuverlangen.EtwaigeKriegsereignisseinderVergleichsperiodenochstarkbeeinflußt
GebietsveränderungenwerdennurunterstrengerwgegenMärz1915eineMehreinnahmevonrundBedachtnahmeauf die wirkliche Leistungsfähigkeit der3 : 7Millionen Kronen und gegen März 1914 eine solche von
betreffendenGebietein Rechnungzuziehensein .

Die Resokution . om

ImAnschlusseandieBeratungüberdieAusgleichs-endenApril1914,alsoeinenFriedensmonat,fragengelangtefolgendeResolutionzurAnnahme:
Dadie beidenStaaten der Monarchieeineinheitliches

Zollgebietbildenunddurchdie„gesamteOrdnungihresWertpapiereinEngland. ]DiezuBeginndeslaufenden
staatsrechtlichenundwirtschaftlichenVerhältnisseszu¬EnglandeingeleiteteAktionzurMobilisierungderineinander in der Vergangenheit und in der Zukunft auf¬ nglischem Besitz befindlichen Dollarwerte scheint nicht zu demge¬

einanderangewielensind,istesnichtangängig,daßdurchwünschtenErfolggeführtzuhaben.IndenerstenJanuartagen

SchlepplöhnewirdunsereSchiffahrtderungarischenvoll =wsentlicheVerschiebungderExistenz =undKonkurrenz¬
bedingungenvon Industrie ,Handelund Gewerbeinbeiden

15 .Bei VereinbarungenüberdenSeeschiff =Staatenerfolgt .Insbesonderedarf dies auchnichtdurch
Entwicklungsfähigkeit unserer Verkehrsbeziehungen auch in den UebergangvomKriegs =in denFriedens¬
denheutederungarischenSchiffahrtvorbehaltenenVer¬Vorsorgegetroffenwerdensoll ,wiehinsichtlich

vorbehaltenbleiben werden ,wirddie entsprechendeTarif =remderValuten .Es werdendaheralleder¬
erstellung ,die Gleichheit der tarifarischen Behandlung ,artigen Maßnahmennur im Einvernehmen der beiden

eine ausreichende Versehung des Dienstes und die Staaten unter Vermeidung jeder Benachteiligung Oester¬

16 .BesondereVereinbarungensindzutreffenüberErfüllungdervordemKriegeabgeschlossenen
Lieferungsverträge .

Wien ,29 .Mai .
Der Ausschuß für steuer =undverwaltungsrechtliche17 .Neuzuvereinbarenwäreauch,daßderAus=FragenderWienerHandels=undGewerbekammerhatinwandererverkehrin beidenStaatenderMonarchieFraderErfüllungdervordemKriegeab¬

geschlossenenLieferungsverträgefür die gesamteIndustrie
wichtigeBeschlüssegefaßt ,dievoneinschneidendenFolgen1 .Die wechselseitige Gleichstellung der Hand =für das ganze Rechtsleben sein und eine starke Rechts¬

lungsreisendenist aufrechtzuerhaltenunteraus =rrufenkönnten.Auchist zuerwägen ,ob
drücklicherKlarstellung,daßdasAufsuchenvonBe¬urchsolcheBeschlüssedasvielfachgestörteVer¬stellungenbeiPrivatkundendurchortsfremdeHandels=zwischenLieferantenundKunden,aufdienichtundGewerbetreibende,beziehungsweisedurchHandlungs¬FolgendesKriegesgewälztwerden ,noch

Beschlüsselauten :
DerAusschußfürsteuer =undverwaltungsrechtliche

diegewerbsmäßiaenMarktfahrer(Fieranten )hinsichtlichzwetunterdemVorsitzeseinesObmannes,DirektorsdesMarkt =undMeßverkehresdeneigenenwechselseitigDr .Hammerschlag,abgehaltenenSitzungenüberdie
Frageder Erfüllungder vor demKriegeabgeschlossenen3 .DerGrundsatz,daßdieRegistrierungeinesLieferungsverträgeberatenundbeantragt ,daßdieKammerMusters oder einer Marke in Oesterreich in der folgende Grundsätze aufstelle :1 .Für jene Fälle ,wo es aus

die gesetzliche Aufhebungder vor Kriegsausbrucheingegangenen
LieferungsverträgeohneAnspruchaufnachträglicheErfüllungoderauf4 .EineVereinbarunganalogerGesetzeüberdenSchadenersatzwegenNichterfüllung.DieFrage,obsolcheRücksichtenunlauterenWettbewerbist dringenderwünscht.vorliegen,ist aufGrundlagevonGutachtenderHandels=und

Dabeiwirdaberausdrücklichvorzusehensein ,daßderGewerbekammernundderbeteiligtenIndustrie=undHandels¬
scher Kennzeichen bei der Ausstattung oder Verpackung Bestimmungen des Handelsgesetzes oder des Allgemeinen Bürger¬

hebungvonVerbindlichkeitenaus Lieferungsverträgenempfiehlt
5 .Die gleichartige Regelung der Zuckerungs =sich nicht ;vielmehr sollen für die vor Kriegsbeginngeschlossenen

LieferungsverträgebesonderegesetzlicheVorschriftenerlassenwerden.
3 .In diesenVorschriftensollenfolgendeRechtssätzeAufnahme

weinen ,deren natürlicher Zuckergehalt zu gering ,und bei der Leistung zu verstehen ,das heißt die Notwendigkeit
Weinen ,deren natürlicher normaler Zuckergehalt zufolge fur den einen Vertragsteil ,zur Bewirkung der ver¬

schlechterErntezurückgebliebenist .FürdasMaßdertragsmäßigenLeistungeineigenesInteresseaufzuopfernoder
duktes sein .Ein wirksamer Schutz des Naturweines ist Vertragsteiles wirtschaftlich unverhältnismäßig höher zu werten

ist ;b )„Unmöglichkeitder Leistung “( §3a )bewirktdieAuf¬
hebungderVertragspflicht ;c )iederVertragsteilistverpflichtet,
sichüberdieAufforderungdesVertragsgegnersunverzüglichzu
erklären ,ob er die Aufhebunggenehmigt oder nicht .Die6 .Es ist dringend auf der bereits im letzten Aus =Unrlassung dieser Erklärung wird als Verzicht auf

abgeschlossenenLieferungsvertragekannohneNachweisdes7 .In den Ausgleichsvertrag soll auch eine Ver =Interesses an der alsbaldigen Feststellung mittels Klage im
einbarung über die Aufteilung und gleich =Sinne des § 228 der Zivilprozeßordnung gettend gemachtwerden .

landwirtschaftlichenzusammengenommen ,sicherzustellenundDeZeichnungenaufdievierteKriegsanleihe.
Wien ,29 .Mai.

ZeichnungenbeiKreditinstituten .
Ber demWienerBankverein subskribierten unter

sätzlich auf technisch-kommerziellzusammengehörigeArtikelanderenauf die vierte österreichischeKriegsanleihe :Israelitische
Bürgerder Stadt Przemysl503 . 300. ,JakobSchützeinzuschränken.DieEinrechnungderindenmilitärischen. ,IsraelitischeKultusgemeindePrzemysl20. 000. ,

Von der Anglo =Oesterreichischen BankwerdenfolgendeSubskriptionenmitgeteilt:VereinsreservespitalNr.1des
RotenKreuzes ,Brünn( Kommandantk .u .k .Hauptmann

leutnantJosefSchwarz) ,55 . 300. ,Brod&Frankl ,Proßnitz,
Feher&Grünwald50 . 000 . ,Josef Rozsypal ,Direktorder

Wien ,29 .Mai .
[ Günstige Einnahmenentwicklung der

3 .MitRücksichtauf die verhältnismäßiggesteigerte der österreichischenStaatsbahnenzeigeneineandauernd
günstige Entwicklung .Im MonatMärzhat sich ,wiemit¬

rund 7 MillionenKroneneraeben .Wieverlautet ,soll auch
der April1916bei denSthaksbahnensehr günstiggewesen
sein .DieEinnahmendürftengegendenAprildesVorjahres,
eineSteigerungzeigen.

[ Eine Sondersteuer auf amerikanische



K.k .Staatst
Wien

Handelspolitische Kommission

erungder wirtschaftlichenBeziehungender beidenStaatender
Monarchieauf der Grundlagedes einheitlichen Zoll -und Wirt- ¬
schaftsgebieteserfolge .

Die bisherigen Erfahrungenhabenklar erwiesen ,welche
ungünstigeFolgenfür unserepolitische Geltungundwirtschaft- ¬
licheEntwicklungdiedurchkurzeAusgleichsperiodenbewirkten
ständigen Erschütterungen der Monarchienach sich zogen .Nachdem
Kriegewird aber ein kurzer Ausgleichumsowenigerden Verhält- ¬
nissenentsprechen,alsdievolleWirksamkeitderdurchihnzu
schaffendenOrdnungerst nachlängerer Zeit ,wenndieRückbildung
der Kriegswirtschaftzur Friedenswirtschaftsich vollzogenhaben
wird ,wirdeinsetzenkönnen .Endlichwirddie wegenderweltpoli-¬
tischenVorgängeerwünschtelangfristigeRegelungunsereshan- ¬
delspolitischenVerhältnisseszudemunspolitischundmilitä-¬
risch so engwerbündetenDeutschenReichenurmöglichsein ,wenn
auchder innere Wirtschaftsbauder Monarchiemindestensfüreinen
gleichenZeitraumerrichtetwird .AusallendiesenGründenistes
nötigunddringendzufordern ,dassunserkünftigerAusgloich
mitUngarnfür eine langeFrist geschlossenwerde.

Geradeder Krieg hat es aber auch ausser Zweifel ge-
stellt ,dass die Ordnungunseres Verhältnisses zu Ungarninder
als notwendigbezeichnetenArt undDauerimgleichmässigenInter -



3

esse der Gesamtmonarchieundder beidenStaaten gelegenist .Die
WiederherstellungdeseinheitlichenZoll -undWirtschaftsgebie-¬
tes ,wie auchdie Langfristigkeit des Ausgleichessind voneben¬
so grosser ,weun nicht von grösserer Wichtigkeit für Ungarnals
für Oesterreich .Dareus ergibt sich ,dass der Ausgleich als sol¬
cher oder die Laugfristigkeit unter keinen Umständen durch ein¬
seitige OpferOssterreichs erkaueft werdendarf ,welchedie
Langfristigkeit statt zu einer gemeinsamenErrungenschaftzu
schweremNachteil gestaltenwürden.

DemGeisteundWesendesAusgleiches,derwirtschaft¬
lichen Naturder beidenStaaten undden Pflichtengemeinsamer
Verteidigungwidersprechenalle BeschränkungenundErschwernis¬
se ,welcheder Ein - ,Aus -undDurchfuhrimVerkehrezwischenUn¬
garnundOesterreichbereitet werden ,wiedies jetzt durchdie
Unterbindungder Lebensmittelausfuhraus Ungarnunddurchdie
Kontingentierung der Oesterreich zu überlassenden Mengender

wichtigstenNährstoffegeschieht .DurchsolcheMassnahmenwird
gerade die Stadt Wienbesonders getroffen ,da sie dasgrösste

Stadtwesen der Monarchie ist ,in dem Lebensmittel fast gar nicht

erzeugt werden ,und da Wienmit Rücksicht auf seins Lage ,Ver¬
kehrsverhältnisse undhistorische Entwicklunginbesonderem
Masseauf die Nahrungsmittelzufuhraus Ungarnangewiesenist .
Eineder wichtigstenBestimmungeneinesneuenAusgleicheswird
daherdie sein müssen ,dassin Zukunftder Zwischenverkehrder
beiden Staaten ,und zwar wederdie Einfuhr noch dieAus- poder
Durchfuhr ,irgendwelchenzoll - ,verkehrs -odersteuertechnischen
Beschränkungenunterworfen werden darf ,ausser solchen ,überdie
sich etwa beide Staaten vorher geeinigt haben .

Die Bevölkerung Wiensstellt in Oesterreich diezahl¬

reichstegeschlosseneGemeinschaftvonMenschendar ,welchein
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der Nahrungsmittelfragenur als Verbraucherin Betrachtkommen .

Wienbildet aber auch das Zentrumvon OesterreichsIndustrie ,
Gewerbe ,Handel und Verkehr ,von deren Leistungsfähigkeit und

GedeihendieEntwicklungderösterreichischenVolkswirtschaft
und die finanzielle Tragkraft des Stastes in besonderemMasse

abhängen.DeshalbmussvonjedermitderVertretungWienerIn-¬
teressen betrauten Körperschaft verlangt werden ,dass dieLe- ¬
bensverhältnisse der Bevölkerung im ailgemeinen und die Schaf - ¬

fensbedingungendergenanntenStändeimbesonderendurchausrei-¬
chendeHeranziehungderwichtigstenLebensmittelverbessertund
dass die im Kriege eingetretene Teuerungder Volksernährungnach¬
drücklichstbekämpftwerde.

ZudiesemZweckewerdenin demneuenAusgleichemit
Ungarnzoll -undverkehrspolitischeAbmachungenjederArtunbe- ¬
dingt abzulehnen sein ,durch welche unsere Einfuhr vonLebensmit- ¬

teln aus demAuslandauchfernerhineingeschränktoderstärker
belastet würde ,zumalja der Zollschutzohnediesauf langeZeit

hinaus eine ausserordentliche Verschärfung durch den Stand unse¬

rer Währungsverhältnisseerfährt .
Insbesondereist dasPrinzipderMinimalzöllefürGe-¬

treide in Zukunft fallen zu lassen .Sie stehen im schroffen Ge¬

gensatzzuderTatsache ,dassfür eineReihevonJahrenohnedies
mit höheren Weltmarktspreisen ,höheren Schiffsfrachten ,einemver - ¬

geuerndwirkendenValutastandzurechnenist .AuchhatdieEnt-¬
wicklung im letzten Jahrzehnt ein stetiges Zurückbleiben der

heimischen Getreide -und Futtermittel - Produktion gegenüber dem

Bedarfegezeigt ,so dass bei einer langfristigen Abmachungmit
Ungarndie Möglichkeiteiner ausserordentlichenVerschärfungdes
Missverhältnisses zwischen der Zunahme der Bevölkerung und jener

derLebensmittelerzeugunginsAugegefasstwerdenmuss .Endlich/ .



wirddurchdieindenMinimalzällenerfolgtenZollbindungeneine
orspriessliche Handelspolitik gegenüberden Balkanstaaten ver- ¬

hindert .
DieEinfuhrvonViehundFleisch ,beiderjedehöhere

Zollbelastungvonvornehereinauszuschliessenist ,wirdimIn¬
teresse des heimischen Konsumssowohl als auch der Schonungund
Wiederherstellung des - heimischenViehstandes dadurch zuer . - ¬

leichtern sein ,dass alle Kontingentierungen dieser Einfuhrab¬
gelehnt werden und der Missbrauch der Voterinär - Vorschriftenbe¬
seitigt wird .Dies soll durch ein UebereinkommenOesterreichs
und Ungarns geschehen ,in demgenauestens dieVoraussetzungen
festgelegtwerden ,unterwelchenauswirklichenveterinär -poli¬
zeilichen Gründenfallweise die Einfuhr untersagt werdenkann .
Dabeidürfen keinerlei geheimeAbmachungenstattfinden .

Die Prounktmonsbedingungen der Industrie und des Gewer - ¬

bes werdendadurchzu verbessernsein ,dass für bestimmtewichti¬
ge Halbfabrikate ,insbesondere für jene der Eisenindustriehin¬
reichende Zollermässigungenvereinbart werden .Dennnur beieiner
verhältnismässigenHerabsetzungder Erzeugungskostenkanneine
VergrösserangundErhöhungder ArbeitsleistungunsererIndustrie
und unseres Gewerbes eintreten und die schon aus finanzpoliti - ¬

schen Erwägungenso ungeheuer wichtige Teilnahme dieser Erwerbs¬
zweige am Weltmarkte herbeigeführt werden .

ZufolgeihrerEigenschaftals wichtigsterHandelsplatz
Oesterreichs ,als Mittelpunkt des österreichischen Verkehrsnetzes ,
wegenihrer Lagean der Donauundwegender Nähederungarischen
Grenzehat die Reichshampt -undResidenzstadtWieneinbesonde¬
res Interesse an den das VerkehrswesenbetreffendenAbmachungen
im Ausgleiche .Diese sind so zu treffen ,dass nicht nurjenes

Interesse in keinerlei Weisegeschädigt ,sonderndass esviel¬
/ .



mehrWienermöglichtwird ,sichzumMittel -undDurchgangspunkt
des österreichischenFremdenverkehres,zur Zentraledesöster¬
reichischenEisenbahnwesensundzueinemgrossenDonau- Um- ¬
schlagplatzeungehemmtzuentwickeln .

DemgemasswerdenVereinbarungenüberdieGestaltung
des Personenverkehres zu treffen sein ,durch welche jedeAblen¬
kungdesReiseverkehres ,insbesonderejenesmitdenöstlichen
Staaten ,vonWienausgeschlossenundprohibitivenMassnahmenin
der Tarifbildung ,in der Aufstellungder Fahrpläneundinder
LeitungderdirektenKurswagenvorgebeugtwird.

DieAusgestaltungWienszu einemwichtigenDonau-Um- ¬
schlagsplatzewirdnurmöglichsein ,wenndieMitentscheidung
Oesterreichs in den Verkehrsteilungsfragen vollständig gewahrt
und in gewissen Beziehungen erweitert wird .Unter diesemGesichts - ¬
punkteistauchderfösterreichischeEinflussaufdieVerbindung
derKaschau- OderbergerEisenbahnmitdenpreussischenStaats- ¬
bahnenzuerhaltenunddurchdieVerstaatlichungderösterreichi¬
schenStreckederKaschau- OderbergerBahnnochzuverstärken.

EinbesonderesGewichtist der EntwicklungundFörde-¬
rungdesSchiffahrtsverkehresaufderDonaubeizumessen .Durch
entsprechendeVereinbarungenwird vorzusorgensein ,dass diena¬
türlichenSchiffahrtshindernisseinderDonaubeseitigtwerden
und dass an Stelle der Erschwernisse und Hemmungen ,welcheden
Schiffahrtsgesellshaften bisher in verschiedener Weisebereitet

wurden,inZukunfteinloyalesundentgegenkommendesVorgehen
tritt .Diesgilt namentlichvonallen Einrichtungen ,welcheden
UebergangvomSchiffs- Verkehrein denLandvorkehrvermitteln.
Auchsoll die Schiffahrtnicht durchbesondereAbgaben(Transport-¬
steuern )belastet ,hinsichtlichberechtigterGebührenundAbga¬
ben aber die österreichischen Unternehmungen den ungarischen

vollständiggleichgestelltwerden.
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ImInteressederStadtWienals wichtigsterGetreide¬
handelenlsteOesterreichs ,mussimneuenAusgleichdieGewähr
dafürgeschaffenwerden,dassdievonUngarnimJahre1907über-¬
nemmeneVorpilmelAungzueinerReformderungarischenBörsenge¬
setzgebungendlicherfüllt undder ausserordentlichenBenachtei¬
ligungWiensundOesterreichsdurchdieUngleichheitderVor¬
schriften über den Terminhandelein Endegesetztwerde .

Dadie BewohnerschaftWiensunddie hier ihrenSitz
habenden Geld - ,Handels - ,Verkehrs -und Industrie -Unternehmun¬
geneinenweitdie BevölkerungsquoteübersteigendenAnteilanden
gesamtonStaatslastentragen ,mussendlichdie Bevorzugung,wel¬
cheUngarnbisherin demAusmassegainerBeitragsleistungzuden
gemeinsamenLastengeniesst ,beseitigtwerden.Diesumsomehr,
als hementlichwährenddes Krieges ,zumTeile infolgedesselben
dieverhältnismässigeLeistungsfähigkeitderungarischenVolks¬
wirtschaftgegenüber,derösterreichischeneinebeträchtliche
Steigerungerfahrenhat .WennschondieungeheurenneuenLasten
desKriegesnachdemzurZeitihrerEntstehunggeltendenundge¬
radein AnsehungdieserLastenfür Oesterreichsehrdrückenden
undnichtgerechtfertigtenSchlüssalaufgeteiltwerdenmüssen,
sowirdwenigstensin ZukunftdurcheineErhöhungderungarischen
QuoteeingerechtesVerhältnisherzustellensein .

DieHandelspolitischeKommissionhatbereitsklarzum
Ausdruckegebracht ,dassunserpolitischesundmilitärisches
BündnismitdemDeutschenReichedurcheinewirtschaftlicheBun¬
desgenossenschaftzuergänzenundbereitsbeimFriedensschluss
sowieauchspäterhin das Wirtschaftslebender verbündetenStaa¬
ten durchgemeinsames ,planmässigesVorgehenzusichernund
zufordernist .SolldieseForderungerfülltwerden,somuss

/ .
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bereitsderAusgleichsvertragmitUngarnnichtnuraufdie
HerstellungeinessolchenVerhältnisseszuDDeutschlandinso-¬
farnRücksichtnehmen,alsihmentgegenstehendeVereinbarungen
vermiedenwerden,sondernauchdurchpositiveübmachungenüber
dieheutebereitsbeieinerVerständigungmitSæutschlandin
FragekommendenAngelegenheitdieerforderlichenGrundlagenfürdieseVerständigungschaffen.

ImAusgleichoderbeiGelegenheitdesselbenwirdferner
vorzusorgensein ,dassdiewirtschaftspolitischenMassnahmen,
welchenochaus Anlassdes Kriegesgetroffenwerden ,oderdie
UeberleitungvomKriegin denFriedenszustandbewerkstelligen
sollen ,durchihre Verschiedenheitin denbeidenStaatender
MonarchiekeineVerschiebungzuUngunstenunsererVolkswirt-¬
schaftgegenüberderZeitvordemKriegeherbeiführen.Eswer-¬
dendahersolcheMassnahmen ,insbesonderejene ,welchesich
aufdieRegelungderEin -undAusfuhr,derRohstoffversorgung,
aufdieOrdnungunsererValuta-Verhältnisse,aufdieRegelung
desTransportesmitSchiffenundEisenbahnenbeziehen,nurim
EinvernehmenderbeidenStaatenzuerfolgenhaben.

GegenwärtigwurdesowohldergesetzlichenVertretung
desStaates ,als auchdenberufenenFachkörperschaftenundder
gesamtenOeffentlichkeitdieMöglichkeitentzogen ,denihnen
zustehendenEinflussaufdieVorbereitungundBehandlungder
imAusgleichzuregelndengrossenpolitischenundwirtschafts¬
politischenFragenzunehmen.AngesichtsdieserTatsachemuss
aber gefordert werden ,dass die abzuschliessendenVereinbarun-¬
gen nicht früher in Kraft gesetzt werden ,ehe dasParlament
Gelegenheitgehabthat ,sichmitihnenordnungsgemässzubeschäf-¬
tigen .DieendgiltigeEntscheidungin so tiefeinschneidenden

/ .



Fragenundfür einen langenZeitraumwird nur imverfassungsmäs¬
sigen Wegeerfolgen und werden keinerlei geheime Abmachungenab¬
geschlossen werden dürfen ,durch welche der Gesetzgebung ihr zu¬

stehende Gegenständeentzogen oder über den durchordnungsmässig
beschlossene Gesetze gegebenenRahmenhinausgegangenwird .
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